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Substitution Opiatabhängiger in Niedersachsen

Sehr geehrte Frau Kollegin Wenker, sehr geehrte Kollegen,

sehr geehrte Damen und Herren,

der Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Suchtmedizin (DGS), der größten deutschen suchtmedizinischen Fachgesellschaft, die seit vielen Jahren die Entwicklung der Substitutionsbehandlung berufspolitisch vorantreibt, beobachtet die aktuelle Situation in Niedersachsen mit großer Sorge.

Die Substitutionsbehandlung zeichnet sich ja bundesweit durch ein Übermaß an gesetzlichen Regulierungen aus, insbesondere die Paragraphen des BtmG und der BtmVV schränken die ärztliche Behandlungsfreiheit stark ein und zwingen den substituierenden Arzt in ein übermäßig starres Korsett, welches eine individuelle Behandlung im Sinne des Patienten erschwert. Diese Problematik ist hinlänglich bekannt. Das Expertentreffen „Weiterentwicklung der Substitution“, welches am 14.02.2007 in Berlin zusammen mit der Bundesdrogenbeauftragten durchgeführt wurde, hat dieses erneut sehr deutlich gemacht.

Traurigerweise hebt sich die aktuelle Situation in Niedersachsen in besonderer Weise negativ von der Situation in den anderen Bundesländern ab. In keinem anderen Bundesland wurde oder wird durch die Rechtsabteilung der Landes-KV, so wie im Sommer 2006 durch die KVN geschehen, eine schematische Abfrage von Behandlungsunterlagen von 10 % aller Patienten und zusätzlichen Fragestellungen über den Umgang mit den Regelungen der BtmVV, bei 

allen in Niedersachsen substituierenden Ärzten vorgenommen. Zuständig ist dafür laut Gesetz die jeweilige Qualitätssicherungskommission. Gleichzeitig wurde von der KVN öffentlich mitgeteilt (Frau Kols, KVN, im Qualitätszirkel Substitution Hannover), bei Verstößen auch die Staatsanwaltschaft einschalten zu wollen. 

Obschon die Abgabetermine für die Unterlagen bereits im August 2006 lagen, gibt es trotz Nachfragen weder eine Ergebnismitteilung an die einzelnen Ärztinnen und Ärzte noch eine öffentliche Verlautbarung der KVN, wann sie die Ergebnisse der Abfrage endlich miteilen werde.

Die Stimmung bei den substituierenden Ärzten ist entsprechend angespannt. Bereits mehrere, der DGS namentlich bekannten, Ärzte haben die Substitutionsbehandlung aufgegeben. Das Vertrauen in die KVN, die ja die Vertretung der kassenärztlich tätigen Ärzte ist und deren Funktionäre von dem Geld dieser Ärzte bezahlt werden, ist gründlich erschüttert. Die Kolleginnen und Kollegen vor Ort fühlen sich von ihrer Interessenvertretung im Stich gelassen.

Zudem stellt sich in Richtung der KVN die Frage, wie sie ihrem Sicherstellungsauftrag zukünftig gerecht werden will, wenn sie eine Stimmung des Drucks und der staatsanwaltschaftlichen Verfolgung gegen die Substituierenden in Niedersachsen erzeugt.

Die Deutsche Gesellschaft für Suchtmedizin fordert daher die KVN und die Ärztekammer auf, mit den substituierenden Kollegen in einen konstruktiven Dialog einzutreten. Einerseits muss die Behandlung einer sehr schwierigen Patientengruppe, der ja häufig somatisch und psychisch mehrfach erkrankten Opiatabhängigen, weiterhin auf hohem fachlichen Niveau gesichert werden, wie es bislang in Niedersachsen gelungen ist.

Andrerseits müssen die substituierenden Ärztinnen und Ärzte vor weiterer Überreglementierung geschützt werden und so die notwendige Behandlungsmöglichkeit vor Ort erhalten bleiben. Die KVN wird an ihren Sicherstellungsauftrag erinnert, zu dem sie verpflichtet ist, und dem sie mit Maßnahmen, wie der unverhältnismäßigen Jagd auf die substituierenden Ärzte, nicht dient. Ferner wird die KVN aufgefordert, endlich das Untersuchungsergebnis jedem Kollegen individuell mitzuteilen. Zudem wird die KVN zu einer Stellungnahme aufgefordert, ob und wenn ja, warum und wie häufig sie die Staatsanwaltschaft eingeschaltet hat.

Nach Einschätzung der DGS betreffen die sog. „schwarzen Schafe“ nur Einzelfälle. Die ärztliche Selbstverwaltung ist dazu aufgerufen, die substituierenden Kolleginnen und Kollegen durch Beratung und Schulung sowie durch vom Gesetzgeber vorgesehenen Maßnahmen der zuständigen Qualitätssicherungskommission Unterstützung zu leisten. Hierzu bietet die DGS ihre Unterstützung und Expertise an.
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